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ansprechpartner/in Herr Schmidt-Jansa

tel. 03301 600650

e-mail schmidt-jansa@oranienburg.de

Anfrage Beschlussfassung zum Steuerungskonzept Freiflächen-Photovoltaik am 
08.12.2025

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender,

zu Ihrer Anfrage zur Beschlussfassung zum Steuerungskonzept Freiflächen-Photovoltaik 
in der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2025 möchte ich wie folgt antworten:

Gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf ist der Ortsbeirat vor der Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses unter anderem in Angelegenheiten, 
welche die Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungsplans sowie von 
Satzungen nach dem Baugesetzbuch und bauordnungsrechtlichen Satzungen, soweit sie 
sich auf den Ortsteil beziehen (§ 46 Abs. 1 Nr. 2) beinhalten, anzuhören. Die 
Beschlussvorlage 0207/2025 „Steuerungskonzept Freiflächen-Photovoltaik – 
Kenntnisnahme und Billigung“ wurde in die Sitzungen der Ortsbeiräte am 16.06, 17.06, 
18.06 sowie 26.06.2025 behandelt. Somit liegt eine Beteiligung der Ortsbeiräte nach § 46 
Abs. 1 BbgKVerf vor. 

Gemäß § 30 Abs. 3 S.1 BbgKVerf hat jede Gemeindevertreterin und jeder 
Gemeindevertreter das Recht, in den Sitzungen der Gemeindevertretung sowie der 
Ausschüsse, in denen sie oder er Mitglied ist, Anträge zu stellen und sie zu begründen. 
Dieses Recht wurde durch den überfraktionellen Antrag wahrgenommen.
Eine erneute Beteiligung des Ortsbeirats ist gesetzlich nicht vorgesehen. Daher ist der 
Beschluss rechtmäßig gefasst worden.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Christoph Schmidt-Jansa
Dezernent


